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ERFORDERNIS UNnZWECK DER PLANÄNDERUNG l

VQrbQmerkuna

Zur besseren Übersicht ist der "Planänderung 1" auch die Begründung zum vorhergehenden
B - Plan beigefügt.

Die Planänderung l ist erforderlich. weil durch Eigentümerwechsel bedingt. für die künftige
Nutzung der betroffenen Grundtücke Anforderungen gestellt werden, die nach dem bestehenden
B - Plan nicht realisiert werden könnten.
Grundlegend für die Neuordnung eines Betriebes für Produktion und Lagerung von Fruchtsäften ist
die betriebstechnische Trennung der bestehenden Gebäude auf der Westseite der Landesstraße
von den Grundstücken im Geltungsbereich der Planänderung.
Aus betriebstechnischen Gründen, vor allem aber auch aus Gründen der Verkehrssicherheit auf
der Landesstraße, soll künftig betriebsinterner Werksverkehr unterbleiben.

Eine rationelle Betriebsabwicklung der neu zu errichtenden Bauteile ist Voraussetzung für die
Erhaltung von Arbeitsplätzen in diesem Bereich.
Wirtschaftlicher Betrieb und Logistik bedingen größere Gebäudehöhen als im vorhandenen
B -- Plan zulässig sind und Gebäudegrößen über das Maß der offenen Bauweise hinaus.
Genormte Stapelhöhen für Paletten und erforderliche Größen von Tanklagern bestimmen die
erforderliche Höhe der Gebäude.

Die Änderung l beinhaltet daher im wesentlichen die Neufestsetzung von zulässigen
Gebäudehöhen im Gebiet CI und C2 und die daraus resultierende Festlegung einer zusätzlichen
Eingrünung an der Nord- und Südseite des Geltungsbereiches.

Außerdem beintlaltet die Planänderung l die Festlegung der Erschließung durch Planstraße B mit
einem Wendeplatz für Lkws anstelle des Fahrrechtes im ehemaligen B - Plan.
Die bebaubare Fläche im Geltungsbereich der Planänderung l wird gegenüber der bestehenden
Planfassung an der Südseite reduziert. Auf eine Korrektur des landespflegerischen
Planungsbeitrages wegen Reduzierung der bebaubaren Fläche wird verzichtet.
Die größere zulässige Gebäudehöhe soll durch das Pflanzgebot für Einzelbäume oder
Baumgruppen auf privaten Grundstücken ausgeglichen werden.

Hinweis

In den Textfestsetzungen zum B -- Plan werden die Änderungen gegenüber der vorhergehenden
Fassung kurs/t' hervorgehoben.

Bestätiaun

Diese Begründung haben zusammen mit den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes an dem Verfahren nach $ 3 und 4 BauGB teilgenommen.
Diese Begründung wurde durch Beschluß des GemeinderateEyom l2.X....0&.2002 gebilligt
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bürgermeister
Freinsheim, den. . . l4g..t 0.G.. 2oël.Z,
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1. ERFORDERNIS DER PI-ÄNAUFSTElülWG

Wegen verschiedener An:tragen nach gewerbl i.ch zu nutzenden Baugrundstücken und
vor a].lem wegen unbedingt erforderlicher Erveiterungsmöglichkei.t für einen
bestehenden Großbetrieb im vorhandenen Gewerbegebiet hat die Stadt Frei.nshei.m
beschlossen. einen Bebauungsplan "östlicher Ortsteil 11" als Erweiterung des
bestehenden Gewerbegebieten aufzustellen .

2. EINFÜGtWG IN DIE BÄtmEITPLÄNtWG tllm IN DIE ÜBERÖRTLICHE PIÄNtWG

Der rechtskräftige F].ächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Freinsheim sieht
für die Stadt Freinsheim für den Geltungsbereich zur Zeit noch landwirtschaft
lich genutzte Fläche vor

Dle Fortschreibung des Flächennutzungsplanes si.eht nach dem augenblicklichen
Stand der Beschllüsse im Verbandsgemeinderat flIP den Geltungsberei.ch des be-
absi.chtigten B-Planes "Ostli.che Ortsteil 11" di.e Ausweisung zusätzli.cher Bau
handflächen als "G" - Gebiet vor. Nach den Ziellsetzungen der Regionalplanung
soll diese Fläche dem Eigenbedarf der Stadt Freinsheim dienen. da Freinsheim
im Regiona[p[an nicht a]s "geverb]icher Entvick].ungsort" oder a]s "regiona]
bedeutsamer Gewerbestandort" eingestuft i.st

Detaillierte weitere Vorgaben aus dem F]ächennutzungsp].an bestehen zur Zeit
nicht, sodaß davon ausgegangen werden kann. daß der Flächennutzungspllan und
der Bebauungsplan Im Parallelverfahren entvickelt worden.

3. BESTEllENDE RECHTSVERIHLTNIS$E

Der Ge[tungsberoich des beabsichti.sten Bebauungsplanes "üst].scher Ort6tei] ]]"
erstreckt sich im Osten der bebauten Ortslage von Freinsheim. unmittelbar an
das bestehende Gewerbegebiet "ü8tlicher Ortsteil" angrenzend.

r'3 Wi.e aus der Bestandsaufnahme des landespflegerischen Planungsbeitrages zu er
sehen ist. sind von dem beabsichtigten Bebauungsplan zum tlberviegenden Tell
landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen .

Der Geltungsbereich des beabsichtigten B-Planes "0stli.cher Ortsteil 11" grenzt
im Norden. im Westen und im Süden velterhin an landwirtschaftlich genutzte
Flächen an .

{ BESTAND iNNERiUiß iJND Äu$sERiim DE$ RÄtJlßiCHEN GELTUNGSBEREicims DES

BEBAIIUNGSPLÄ]WS

Der Gelltungsbereich des B-Planes "östlicher Ortsteil 11" i.st i.n der Zeichnung
mit dick gestrichelter Lilli.e umfahren. Der Geltungsbereich ist nach Flursttlcks
nummern im Beschlluß zur Offenlegung beschrieben.
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B-PLAN "ÖSTLICHER ORTSTEIL ll" BEGRtJNDUNG 3 VON 6

Di.e F]äche des Ge]tungsbere]ches ist zur Zeit im wesent].ichen unbebaut und
wird landvirtschaftlich genutzt

Im nördlichen Bereich besteht auf dem Flurstück 4352/1 eine landwirtschaft-
liche Aussiedlung und im südwestlichen Bereich des Geltungsbereiches besteht
inzwischen ein Gewerbebetri.eb für Naturwerksteinverarbeitung als Nachfolge-
nutzung einer ehemaligen landwirtschaftlichen Aussiedlung .

Der Geltungsbereich wird durch einen betonlerten Wirtsëhafts- und Fahrradweg
der in Ost-West-Richtung von Freinsheim bls Weisenheim am Sand verläuft in
einen nördlichen und einen stldlichen Bereü.ch geteilt. In diesem Wi.rtschafts-
weg -"Planstraße B"- ist auch die Hauptvasserleitung von Frelnsheim nach
Welsenheim am Sand verlegt

Im Süden des Geltungsbereiches verläuft der "Riedveg". In di.eger ist die
Hauptentwässerungs].eitung von Freinsheim zur Kläranlage nach Weisenheim am
Sand verlegt. Das Gelände des Geltungsbreiches fällt geringfügig von Nordwest
nach Südost. kann dabei jedoch als ebenerdig angenommen werden.

Außer den genannten öffentlichen Flächen und einem landvlrtschaftllchen Wirt-
schafts- und Wendeveg sind die Grundstücke innerha].b des Geltungsbereiches in
Pri. vateigentum .

Außerhalb des Geltungsbereiches verläuft eine oben.rdische Versorgungsleltung
der Pfalzverke. Ob der Geltungsbereich im Südosten und im Nordosten noch von
Einschränkungen hinsichtlich der baulichen Nutzung i.nnerhalb eines "Schutz-
streifens" betroffen vird. wird aus der Stellungnahme der Pfalzverke im Rahmen
der Betei].igung Träger öffentlicher Belange abgeleitet

Weitere Einzelheiten zum Bestand können dem bei.genügten ]andesp:E].egerischen
Planungsbeitrag entnommen verden.

r'l 5 . ERLÄUTERUNG DER PI-ÄNtWG

5 .1 Bebaubaro Flächen

Als Art der baulichen Nutzung Ist für den gesamten Geltungsberei.ch des Bebau-
ungsplanes "GE" (Gewerbegebiet) vorgesehen. Diese Festsetzung ist aus der vor-
gesehenen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Freins
hei.m. der "G" ist gleich gewerbliche Bauflächen vorsieht. entwickelt

Um eine {ibervi.elend gewerbliche Nutzung für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes sicher zu stellen und nicht faktisch ein Mischgebiet entstehen zu lassen.
hat sich der Stadtrat entsch].oasen. zum einen eine Mindestgröße für die Grund-
stücke festzulegen. und zum anderen dürfen die gemäß S 8 Abs.3 BauNVO ausnahms-
weise zugelassenen Wohnungen erst errichtet werden. wenn der zugeordnete Gewer-
bebetrieb errichtet ist und die Volmungen gemäß S 8 Abs.3 BauNVO dem Gewerbe-
betrieb in Grundfläche und Baunasse untergeordnet sind.
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B-PLAN "ÖSTLICHER ORTSTEIL ll" BEGRt)NDUNG 4 VON 6

Es i.st außerdem vorgesehen. daß nur eine Wohnung je geverbli.ch genutztem Grund
stück zugelassen vird. Wegen der Lage des Geltungsberei.chef am Ortsrand der
Stadt Freinsheim vird besonderer Wert gellert auf eine maßstäblliche Höhenent-
wicklung des Gebietes im tJbergang zur freien Landschaft. In den textil.chen
Festsetzungen zum Bebauungsplan sind deshalb differenzierte Festlegungen über
Traut- und Firsthöhe vorgesehen.

Für den im Südwesten an den Ge]tungsbereich angrenzenden ].andwirtschaftlichen
Betrieb (Plan Nr. 4705) ist nördli.ch von di.eßen Betrieb mit Zufahrtsmöglich-
keit über das Betriebsgrundstück eine größere zusammenhängende "Fläche file die
Landwirtschaft" vorgesehen. um für den landwirtschaftlichen Betri.eb petri.ebs-
nahe Wirtschaftsflächen. gegebenenfalls auch für Erveiterungzwecke. vorzuhall-
ten

5 :2 yQEkehrsaB].ages

Die Erschließung des Geverbegebietes erfolgt im Westen von der vorhandenen
"Geverbestraße" (Inzvischen nach Umwidmung L 526), im Süden vom "Riedweg" aus

Di.e Bau]andf]äche süd].ich der Planstraße B ist für die Erveiterung eines be-
stehenden Betriebes im vorhandenen Gewerbegebiet vorgesehen. Für diesen Be-
trieb reicht d]e Erschließung von der P].anstraße B und die zusätzliche Anbin-
dung Im gilden an die Planstraße A. Für dle relativ geringe verbleibende Flläche
ftlr bauliche Nutzung im südlichen Geltungsbreich vurde di.e Planstraße Ä alls
"Sackstraßo" mit Wendemöglichkeiten vorgesehen. Da bereits heute eine Erwei-
terung der geverblichen Baulandflächen mlttelfristi.g vorauszusehen ist. ist
diese Lösung wirtschaftlich und verkehrstechnisch angemessen.

Wegen der Entvässerung der Verkehrsanlagen wird auf die nachfolgenden Aus-
führungen zur Grt]nordnung hingewi.eßen. Der gemäß S ].7 Landospf].egegesetz
Rheinland-Pfalz erforderliche landespflegerische Planungsbeitrag wurde vom
Ing.-Büro Geiles, Freiraum- und Landschaftsplanung, erarbeitet und i.st als
Teil dieser Begründung diesen Unterlagen beigefügt

Die nach dem Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz erforderlichen Ausgleichsmaß-
nahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft sind sovei.t als mögli.ch durch
planerische Festsetzungen innerhalb des Geltungsbreiches des B-Planes ausge-
wiesen worden. Die nach der Darstellung des landespflegerlschen Planungsbei-
trages verbleibenden Restflächen für Ausgleichsmaßnahmen verden außerhalb des
Geltungsbereiches vorgesehen .

/5



STÄDT FREIN$HEIM
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Entsprechend der Darstellung im Bebauungsplan ist besonderer Wert gelegt auf
das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf den privaten Grundstücken im
Osten des Geltungsbereiches i.m Übergang in die freie Landschaft. Innerhalb des
Gebietes ist als besondere Maßnahme vorgesehen. daß Anlegen von Entwässerungs-
mulden entlang der geplanten Straßen und eine intensive Bepflanzung mit Bäumenund Sträuchern i.n di.eger Flächen.

Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches wurde besonders der "Gevässerpflege
plan Fuchsbach'' für das Nebengewässer "Talveidegraben" gemäß landespfleger:
i.schem Planungsbeitrag in die Planung eingearbeitet

6. PL4WENVWiCKLUWC UND POLGEVERFXHREN

Nach Annahme des 'B-Planentwurfes durch die Stadt Freinshei.m soll mit dem Um-
legungsverfahren begonnen werden. Es i.st vorgesehen. für den Bereich zwischen
Planstraße B und Riedweg ei.ne gesetzliche Baulandumlegung durchzuführen.

7. ERSCHLIE$$1WG UND VERSORGUNG

Die Erschließung des Gebietes erfolgt füi den Verkehr wie bereits erläutert
durch Anschluß an vorhandene Straßen des bestehenden Geverbegebietes.

Die notvendigen Ver- und Entsorgungsleitungen werden an das vorhandene Ver-
und Entsorgungsnetz der Stadt Frei.nsheim angeschlossen. Für den Fall, daß eine
ringförmige Verbindung von Ver- und Entsorgungslei.tungen im Zuge der weiteren
Detailplanung erforderlich i.st, wurde ei.ne Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungs
recht als Verbindung von der Planstraße B zum sendeplatz der Planstraße A in'
der Planung vorgesehen.

Wegen der Mögli.chkeit der Nutzung von Regenwasser aus Dachflächen und der Ab
leitung von Regenwasser aus öffentli.chen Verkehrsflächen wird auf dem beige-
fügten landespflegerischen Planungsbeitrag verwiesen.
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B-PLAN "ÖSTLICHER ORTSTEIL ll" BEGRÜNDtWG 6 VON 6

8 KOSTENSClaTZUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Beda.ngt durch den natürlichen Geländeverlauf und den im Bereich der Straßen-
flächen vorherrschenden tragfähi.gen Untergrund ist sowohl bei. der Herstellung
der Verkehrsf].ächen als auch bei. der Herstellung der sonsti.gen Erschließungs-
anlagen von normalen Voraussetzungen auszugehen. Die Kosten für die Erschließ
ung werden wi.e folgt geschätzt:

Kanal ca .
Wasserleitung ca.
Straßenbeleuchtung

750 m
400 m
35 L

x 870,- DM/m
x 800 , - DM/m
x 4 . 000 , - DM/Stck

rd 652 . 500 ,
320 . 000 ,
140 . 000 ,

DM
DM
DM

Straßen- u. Gehwege,
Grünflächen 8 .000 mz x 200,- DM/mz 1 . 600 . 000 , - DM

2 . 712 . 500,- DM

Baunebenkosten ca . 10 % 272 . 500 , - DM

2 . 985 . 000, - DM

2.985 .000,- DM : rd. 76.960 ma rd. 39.-- DM/mz Grundstücksfläche

Die anfa]!enden Kosten werden entsprechend der einsch].ägi.gen Satzungen und
Regelungen der Stadt Freinsheim und der Verbandsgemeinde umgelegt und alge
rQrnnDr

Bß8täti.gunn

Di.ese Begründung hat zusammen mit den zeichnerischen und textil.chen Festsetz-
ungen des Bebauungsplanes an dem Verfahren nach S 3 und 4 BauGB teillgenommen.
Diese Begrtlndung wurde durch Beschluß des Stadtrates vom !€.q6 19?( gebilligt

Frei.nsheim im August 1996

Stadtbtirgermeister

Hi.nwei s :
Der beigefügte landespflegerische Planungsbeitrag ist Bestandteil. dieser
Begründung. Wegen Ausglei.ch- und Ersatzflächen wi.rd zusätzllich ein B-Plan
"Fuchsbach'' gemäß Aufstellungsbeschluss der Stadt Freinsheim am 08.08.96
aufgestellt



"Bebauungplan Östlicher Ortsteil Teil ll''

der Stadt Freinsheim

Landespflegerischer Planungsbeitrag

./n

Abb.l : Auszug aus der topographischen Karte M. l :ZOa). Blaß Grunstadt-Ost

Entwurf: Juni 1996

Ingenieurbilro Geigen
Freiraum- und Landschaftsplanung
67229 Laumersheim - Großkarlbacherstraße 8
Tel. 06238/2083 - Fax. 06238/2083


